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(S. 109-114) fassen Stephan Gasser und Adeline Favre, die fiir die gleichnami-
ge Ausstellung im Museum fiir Kunst und Geschichte Freiburg verantwort-
lich zeichneten, nochmals zusammen, was sie bewog, in einer faszinierenden
Schau den tberraschenden kulturellen Reichtum der Stadt und Republik
Freiburg im 14. Jahrhundert zu prisentieren. Da das Begleitbuch zu dieser
Ausstellung im Rezensionsteil dieses Bandes eingehend besprochen wird,
kkann unser Blick in Nachbars Garten fiir einmal in die Hohe schweifen, um
dort auf eine Weisheit von Johann Wolfgang Goethe zu stossen, die uns flugs
in die Niederungen der Gegenwart zurtickwirft: «Geschichten schreiben ist
eine Art, sich das Vergangene vom Halse zu schaffen.»

Acht Besprechungen, die Freiburger Bibliografie 2018-2019 und das
Protokoll der Hauptversammlung der Société d’histoire du canton de Fri-
bourg vom 25. Februar 2019 schliessen den 176 Seiten starken Band ab,
dessen Druckort wohl aus Kostengriinden nicht mehr mit dem Erschei-
nungsort identisch ist.

HuBEeRTUS VON GEMMINGEN

Das Leben in einer Parallelgesellschaft: Szenen aus der iiber
200-jabrigen Geschichte der reformierten Diaspora im Sensebezirk

Im Alltag des mehrheitlich immer noch katholischen Sensebezirks sind
konfessionelle Unterschiede kaum mehr ein Thema. Die weiterhin wach-
sende Zahl der Reformierten ist gesellschaftlich, wirtschaftlich und poli-
tisch weitgehend integriert. In praktisch allen politischen Parteien gibt es
Reformierte, und mehrere Gemeindeammanner gehoren dieser Glaubens-
gemeinschaft an. Katholische und reformierte Kirchgemeinden arbeiten
eng zusammen und organisieren gemeinsame Veranstaltungen. Noch vor
wenigen Jahrzehnten wire dies undenkbar gewesen.'

! Willy DieTricH, Die Geschichte der reformierten Diaspora des Sensebezirks, in:
«Auf dem Weg» — 150 Jahre reformierte Kirche St. Antoni. Die reformierte Di-
aspora im Sensebezirk, St. Antoni 2016, S. 13-63. Hier finden sich auch die re-
levanten Quellen. — Vortrag vor dem Deutschen Geschichtsforschenden Verein
des Kantons Freiburg am 30. Januar 2018.
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Reformierte in ihrer eigenen Welt — Wer zu Beginn der 1970er-Jahre in
den Sensebezirk zog, rieb sich verwundert die Augen: Da existierte eine
reformierte Glaubensgemeinschaft, die neben einer zentralen Kirchge-
meinde Uber zehn eigene Schulen, sechs Friedhofe, eine politische Partei,
eine landwirtschaftliche Genossenschaft, eine Bauerinnenschule, einen
Landfrauenverein und eine Reihe weiterer reformiert geprigter Vereine
und Institutionen verfiigte. Reformierte, deren Vorfahren schon seit Ge-
nerationen im Sensebezirk lebten, sprachen nicht Sensler Dialekt, sondern
Berndeutsch. Als Diaspora bildeten sie eine kaum in den Bezirk integ-
rierte Parallelgesellschaft, die weitgehend in ihrer eigenen «bernischen»
Welt lebte. Dabei hatten sich zu der Zeit die einst katholisch geprigten
Dorfvereine lingst auch anderen Konfessionen geoffnet. Die Gemein-
deschulen, in denen zwar immer noch Nonnen unterrichteten, nahmen
problemlos Kinder neu zugezogener Reformierter auf. Als sich die re-
formierten Schulen unter dem Druck sinkender Schiilerzahlen mit den
Dorfschulen zusammenschliessen mussten, regte sich vor allem seitens
der alteingesessenen Protestanten Widerstand. Auch bei der spiteren Zu-
sammenlegung von Vereinen und anderen Institutionen manifestierten
nicht die Katholiken, sondern die Reformierten eine eher konservative
Haltung. Sie beftirchteten — zu Recht — den Verlust wichtiger Elemente
ithrer «bernisch-reformierten» Identitit.

Nachvollziehbar ist der damalige Widerstand nur, wenn man die Ent-
wicklung der reformierten Diaspora im Sensebezirk zurtickverfolgt, de-
ren Entstehen bis in die erste Hilfte des 19. Jahrhunderts zurtickreicht,
in eine Zeit, als der Glaube im 6ffentlichen und privaten Leben noch eine
absolut dominierende Rolle spielte und konfessionelle Gegensitze fast
uniiberwindbar waren. Nachstehend werden die Umstinde beleuchtet,
unter denen sich Reformierte im damals streng katholischen Sensebezirk
niederliessen und zu einer isolierten Parallelgesellschaft entwickelten.
Aufgezeigt wird auch, wie stark dieser Prozess von dusseren und inne-
ren Widerstinden und vom stindigen Kampf gegen Diskriminierung und
Vorurteile geprigt war. Ereignisse und Zustidnde, die aus heutiger Sicht
geradezu grotesk, oft auch amiisant erscheinen, werden in den Kontext der
jeweiligen historischen und gesellschaftspolitischen Verhiltnisse gestellt.
Dadurch werden sie auch erklarbar.

Der 15. August 1866 — St. Antoni «fetert» — Wie stark die gegenseitige
Ausgrenzung und Intoleranz zwischen Katholiken und Reformierten im
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19. Jahrhundert war, beweist die nachstehend dargestellte Szene: Es ist der
15. August 1866, Marida Himmelfahrt. In St. Antoni herrscht dicke Luft.
Ausgerechnet an diesem katholischen Feiertag® weihen die aus allen Teilen
des Sensebezirks herbeigestromten Reformierten ihre Kirche ein: das erste
evangelisch-reformierte Gotteshaus im streng katholischen Sensebezirk,
ein von einem Berner Architekten und Berner Baumeister errichtetes Bau-
werk. Kirche und Friedhof stehen auf einem Grundstiick, das ein refor-
mierter Bauer zur Verfiigung gestellt hatte.

Im Festumzug, mit Vertretern des protestantisch-kirchlichen Hilfsvereins
Bern und dem Pfarrhelfer Arnold Joneli an der Spitze, marschieren auch zwei
Berner Regierungsrate mit. Einziger Vertreter der Freiburger Behorden ist
der Oberamtmann des Sensebezirks. Vor dem Kircheneingang wird dem Pri-
sidenten der Baukommission der Kirchenschliissel tiberreicht. Der Besichti-
gung des Neubaus und den Gliickwunschansprachen folgt ein Festbankett.

Zu gleicher Zeit, nur wenige Schritte vom Fest der Reformierten ent-
fernt, bewegt sich eine lange Prozession der katholischen Pfarrei, still vor
sich hin betend, vom Dorf Richtung Obermonten. Sie gilt der Einweihung
der 12 Kreuzwegstationen und soll «eine Vermischung der katholischen
Bevolkerung mit den Protestanten vermeiden».

Das Vertrauen der Behorden in die eigenen Pfarreimitglieder, dem Fest-
betrieb der Reformierten zu widerstehen, war offenbar nicht eben gross.
Bei dieser Prozession hitten dann einige Reformierte tiber den Zaun ge-
schaut und «laut gedacht (!)», was spiter zu einem Briefwechsel zwischen
dem Gemeinderat und dem reformierten Pfarrhelfer fihrte. Wie und was
da von Seiten reformierter Hitzkopfe «laut gedacht» worden war, ist nicht
tiberliefert. Die Frage stellt sich, was Reformierte vor tiber 150 Jahren
dazu bewogen hatte, in einem ihnen nicht unbedingt freundlich gesinnten
Umfeld eine eigene Kirche® zu griinden und dabei an einem katholischen
Feiertag fast provokativ ihr «Bernertum» zu zelebrieren.

Migration dank der Helvetischen Verfassung — Zur Beantwortung dieser
Frage gilt es, das Rad nochmals um einige Jahrzehnte zuriickzudrehen: Bis
Ende des 18. Jahrhunderts waren katholische und protestantische Gebiete

? Marii Himmelfahrt ist fiir die Reformierten kein Feiertag. Normalerweise ge-
hen sie an diesem Tag ihrer tiblichen Arbeit nach.

* Sehr viel spiter, zwischen 1938 und 1983, entstanden in Weissenstein (Rechthal-
ten), Flamatt und Diidingen weitere Kirchen und kirchliche Lokale.
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strikt voneinander getrennt. Die auf Druck Napoleons 1798 in Kraft ge-
tretene Verfassung der Helvetischen Republik garantierte — neben anderen
Liberalisierungen — auch eine beschriankte Religions- und Niederlassungs-
freiheit. Dies machte sich vor allem im Sensebezirk rasch spiirbar. Hier
wuchs der Anteil Kantonsfremder von 1811 bis 1850 von 382 auf 1865
Personen und betrug 1850 knapp 13% der Gesamtbevédlkerung. Dabei
handelte es sich hauptsachlich um reformierte Berner Bauern. Auch in der
Stadt Freiburg und deren unmittelbarer Umgebung siedelten sich Refor-
mierte an, vor allem Handwerker, Wirte, aber auch Taglhner.

Verarmter Sensebezirk — Bevolkerungsdruck im Kanton Bern — Verant-
wortlich fiir die Zuwanderung waren einerseits die damaligen Zustinde
im Sensebezirk. Bis zur Zeit der Helvetik unterstand dieser weitgehend
der Feudalherrschaft der Freiburger Patrizier. Nach deren Aufhebung
konnten sich die Bauern von ihren Lehenszinsen und Zehnten loskaufen,
oft aber zu einem Preis, der sie in die Verschuldung trieb. Von ihrer plétz-
lichen Selbststindigkeit Giberfordert und schlecht ausgebildet, schaff-
ten es viele nicht, geniigend grosse Ertrige zu erwirtschaften, um ihre
Schuldzinsen und Amortisationen zu bezahlen. Sie mussten ihr losge-
kauftes Heimwesen verkaufen oder gingen in Konkurs. Kredite gewihr-
ten Banken nur gegen Biirgschaft. Biirgen suchte man bei Verwandten
oder Bekannten, die oft selber verschuldet und deren Schulden ebenfalls
schon von andern verbiirgt waren. Ging ein Bauernhof in Konkurs, zog
er als Dominoeffekt eine Reithe weiterer Betriebe mit in den Ruin.
Mitverantwortlich fir das wirtschaftliche Elend der Sensler Bevolke-
rung waren noch weitere Faktoren: Auch nach der Abschaffung der Feu-
dalherrschaft litt sie wihrend tiber 150 Jahren unter der Bevormundung
des vom Klerus gestiitzten ultrakonservativen politischen Regimes. Blin-
der Gehorsam gegentiber den kirchlichen und politischen Autorititen er-
stickte viel Eigeninitiative, fithrte zu einem geschwichten Selbstbewusst-
sein und allgemeiner Verarmung. Der Jahresablauf der Bevolkerung und
auch der Schulunterricht wurden weitgehend durch das religiose Leben
bestimmt. Die vielen Feiertage* hemmten die wirtschaftliche Produkti-
vitit. Die Sensler waren meist Pichter von Klein- oder Mittelbetrieben
oder Taglohner. Viele scheuten sich, einen grésseren Hof zu tibernehmen.

* Mitte der 1830er-Jahre wurde im Kanton Freiburg jihrlich an zwanzig kirchli-
chen Feiertagen die Arbeit niedergelegt. 1859 waren es immer noch deren zwolf.
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Die Freiburger Zeitung® hatte dies am 14. Januar 1896 selbstkritisch wie
folgt beschrieben: «Unsere Sensebezirkler wagen zu wenig. Wie wenige
haben es gewagt, ein grosses Gut in Pacht zu nehmen? Sobald ein Gut
tiber 100 Jucharten geht, da wird der mutigste unserer braven Bauernséhne
stutzig, meint das Ding sei zu gross fiir thn.»

Bauernséhne aus dem benachbarten Kanton Bern, die ihren Erbanteil
ausbezahlt erhielten, nutzten die Gelegenheit, im verarmten Sensebezirk
zu fiir sie giinstigen Bedingungen Heimwesen zu erwerben oder zu pach-
ten. lhre fiir damalige Verhiltnisse bessere Ausbildung und Berufserfah-
rung erlaubten es ihnen, auch grossere Betriebe erfolgreich zu bewirt-
schaften. Dazu gehorte eine Reihe stattlicher Heimwesen von ehemaligen
Patrizierfamilien oder der Burgergemeinde Freiburg. Von diesen Kreisen
wurden Berner Bauern bevorzugt, weil sie aufgrund ihrer beruflichen
Tiichtigkeit fihig waren, hohere Pachtzinse zu leisten. Ursachen der
Abwanderung aus dem Kanton Bern bildeten das starke Anwachsen der
dortigen Bevolkerung, die erhohte Nachfrage nach Kulturland und ein
entsprechend starker Anstieg der Bodenpreise.

Die Anfangsnite der Reformierten — Zu Beginn ihres Daseins im neuen
Wohnkanton hatten es die Reformierten nicht leicht. Ohne eigene Kirche
und Schulen lebten sie isoliert auf ihren weit tiber den ganzen Sensebezirk
verstreuten und oft abseits der Dorfer gelegenen Héfen. Fiir den Besuch
der Sonntagspredigt, fiir Taufen, Hochzeiten und Beerdigungen mussten
sie stundenlange Wege nach Laupen, Albligen oder Guggisberg auf sich
nehmen.

Dass zu einer Zeit, als viele Sensler aus Armut und mangels beruflicher
Perspektiven auswandern mussten, Angehorige des «falschen Glaubens»
viele der grossten und schonsten Hofe erwarben oder pachteten, 16ste
Neid und Missgunst aus. Beftirchtet — vor allem vom Klerus und von den
Behorden — wurden fremde Einflisse auf die stark religids geprigte Sensler
Kultur. Dies auch deshalb, weil sich die Reformierten in ithrem scheinbar
lockereren Umgang mit Sonn- und Feiertagen, Geschlechtertrennung,
Tanzveranstaltungen und anderen weltlichen Feiern von den Einheimi-
schen stark abhoben. Tatsichlich fehlte es den reformierten Kindern an
einer adiquaten Schulbildung, die damals auch die elementare religiose

* Heute Freiburger Nachrichten.
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Erziehung beinhaltete. Beobachter sprachen von einer religiosen Verfla-

chung und einem Verfall von Sittlichkeit und Moral. Abhilfe tat Not!

Die erste reformierte Schule — Geburtsstunde der reformierten Diaspora —
Auf Initiative des Neuenegger Pfarrers Rudolf Bahler gelang 1834 in Ober-
mettlen (Gemeinde Ueberstorf) die Griindung der ersten reformierten
Schule im Kanton Freiburg. Sie bildete quasi die Geburtsstunde der orga-
nisierten reformierten Diaspora. Bewilligt hatte sie der damalige liberale
Staatsrat — nach einem beflirwortenden Gutachten des Sensler Oberamt-
manns, Joseph von Montenach, der mit Pfarrer Rudolf Bihler befreundet
war. Zwei Jahre spiter entstand auch in der Stadt Freiburg eine erste re-
formierte Schule, in deren Raume auch Gottesdienste abgehalten wurden.
Dort erhielten ebenfalls nahe der Stadt wohnende reformierte Kinder aus
dem Sensebezirk Schulunterricht.

Die Schulen in Obermettlen und Freiburg deckten die Bediirfnisse der
sich stindig vergrossernden reformierten Gemeinde im Sensebezirk bei
weitem nicht ab. Fiir viele Kinder lagen die ersten beiden Schulhiuser
viel zu weit weg. Bereits 1836 wurde eine weitere reformierte Schule in
Kessibrunnholz (Ueberstorf) eingerichtet. Innerhalb der nichsten 34 Jah-
re entstanden dann — unter grossen finanziellen Opfern der reformierten
Bevolkerung — Schulen in Benewil bei Alterswil (1848), Berg bei Schmitten
(1851), Flamatt (1853), Weissenstein bei Rechthalten (1855), Heitenried
(1856), Fendringen bei Bésingen und St. Antoni (1868). Nach der Griin-
dung einer Stadtkirche bildete sich in Freiburg erstmals eine Art religioses
Zentrum fiir die Reformierten des Saane- und Sensebezirks.

Es wiirde zu weit fithren, hier iiber die von internen Querelen begleitete
anschliessende Aufspaltung der reformierten Diaspora zu berichten. Zu-
sammenfassend sei erwahnt, dass sich schon bald ein Stadt-Land-Graben
auftat, der schliesslich 1866 zum Bau eines Gotteshauses in St. Antoni und
wenig spater zur Schaffung einer eigenen Kirchgemeinde fiir den ganzen
Sensebezirk fithrte. Vor allem aus den dezentralen Schulkreisen heraus
bildeten sich dann alle die eingangs erwihnten kulturellen und wirtschaft-
lichen Institutionen und eine eigene politische Partei, durch die sich die
Reformierten von ihrem katholischen Umfeld abgrenzten.

Widerstinde, Diskriminierungen, Vorurteile — Dass der Staatsrat 1834 die
Schule in Obermettlen bewilligt hatte, stiess in den politischen Kreisen
des Sensebezirks auf heftige Opposition. Diese warfen ihrer Regierung
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die Forderung der protestantischen Besiedelung vor. In seiner Antwort
auf eine Beschwerde des Sensler Grossrats Roggo bezeichnete der Staats-
rat die Schule Obermettlen als Paradebeispiel fiir den Willen der Refor-
mierten zum Fortschritt. Eine Tugend, die er den Senslern absprach.
Da traten zwischen der konservativen Landschaft und der damaligen
liberalen Regierung eklatante Gegensitze zutage®.

Auch der Bittschrift zur Bewilligung einer reformierten Schule und
eines Gottesdiensts in der Stadt Freiburg hatte der Staatsrat 1836 tiber-
raschend rasch entsprochen. Allerdings mit strengen Auflagen: Von ei-
ner Kirche war nicht die Rede, bloss von einem «stillen Gottesdienst»
ohne Kirchengeldaute. Und die Tiire zum Gottesdienstraum durfte sich
nicht auf die Hauptstrasse hin 6ffnen.

Mangelnde Sitte und Moral, Arbeit an katholischen Feiertagen — In den
Augen konservativer Politiker und der bis 1937 von katholischen Geist-
lichen geleiteten Freiburger Zeitung galten die Reformierten als Sinnbild
fiir mangelnde Sittlichkeit und Moral, fiir Trunk- und Prunksucht, aber
auch fir die Kriminalitdt. 1857 rapportierte der Sensler Oberamtmann,
im Bezirksgefingnis seien von 78 Verhafteten 29 Kantonsfremde und von
den 33 im gleichen Jahr Verurteilten seien 13 Berner. Der Oberamtmann
vermutete einen Zusammenhang zwischen den Berner Kriminellen und
dem wachsenden Ankauf einheimischen Bodens. Dabei verstieg er sich in
einem seiner Rapporte zu folgender Verschworungstheorie: «Der berni-
sche Pobel dient den Landkiufern als Stosstrupp; er bringt den Senslern
den liederlichen Lebenswandel bei, wihrend der Berner Bauer danach den
ruinierten Hof der Sensler Familie aufkauft.»

Tatsichlich wanderten zu dieser Zeit neben Bauern und Pichtern auch
aus dem Kanton Bern verbannte Kriminelle, Bettler und Armengendssige
ein.” Das «Schnapselend» war zu jener Zeit aber nicht nur ein reformiertes
Problem, sondern ein weit verbreitetes Ubel und Ausdruck der

¢ Zwischen 1830 und 1837 hatten in der Freiburger Regierung die gemissigt libe-
ralen Krifte die Oberhand. 1837 wurden diese abgewihlt (Jean-Pierre DORAND,
Art. Freiburg [Kanton], 4. 1. 3. Restauration und Regeneration [1814-1847], in:
Historisches Lexikon der Schweiz, online).

” Die Verbannung war ein hiufiges Strafmittel. Erst mit der Revision der Bundes-
verfassung von 1874 endete die Praxis, Kriminelle und Armengenéssige aus ih-
rem Wohnkanton wegzuweisen.
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allgemeinen Misere. Trotzdem behauptete die Freiburger Zeitung am
4. Mirz 1882, das iible Handwerk der Schnapsbrennerei hitten die Ber-
ner nach Freiburg gebracht. In einem Artikel vom 7. Mirz 1883 wies die
Freiburger Zeitung die Lehrer der reformierten Schule Kessibrunnholz
harsch zurecht, weil sie ihre Schiiler nackt in der Sense baden liessen, was
den katholischen Schulen streng verboten war. Anlass zur Kritik bildeten
auch die von Reformierten organisierten Tanzveranstaltungen und Abend-
sitze mit Kartenspielen, wo auch Branntwein konsumiert wurde. Legendir
waren die Sommerfeste auf der idyllischen Waldlichtung des Schulhauses
Kessibrunnholz, wo sich immer wieder auch katholische Jugendliche ver-
botenerweise zum Tanz einfanden.

Kritik kam weiter vom bernisch-protestantischen Hilfsverein, der die re-
formierte Diaspora des Sensebezirks finanziell nachhaltig unterstiitzte®. In
seinen Visitationsberichten riigte er immer wieder «die mangelnde Christ-
lichkeit und das ungentigende religidse Engagement der Eltern gegentiber
ihren Kindern». Beziiglich Frommigkeit gab es zwischen den beiden Glau-
bensgemeinschaften eklatante Mentalitatsunterschiede: Zur Rettung ihres
Seelenheils ordneten Katholiken in der Regel saimtliche Lebensbereiche den
religiosen Dogmen der katholischen Kirche unter. Fiir die Reformierten
standen dagegen der Broterwerb und eine angebliche Lebenslust ganz klar
vor dem Glauben. Dies kam etwa auch dadurch zum Ausdruck, dass sie
Schulgriindungen viel stirker forderten als die Errichtung von Kirchen.

Von Katholiken war diesbeziiglich etwa folgender Ausspruch zu héren:
«Dem Berner gehort die Erde, uns aber der Himmel. Seht wie sie stattliche
Hofe, gut erhaltenes Vieh und gewaltige Misthaufen haben. Aber fiir Gott
haben sie weder Zeit noch Geld.»

Das «Gesetz betreffend die Heiligung der Sonn- und Feiertage» vom
24. November 1859 schrinkte die an diesen Tagen zu leistenden Arbeiten
sehr stark ein, auch fiir die Landwirtschaft. Die Verpflichtung, an den zahl-
reichen katholischen Feiertagen die Feldarbeiten ruhen zu lassen, wider-
sprach den Interessen der reformierten Landwirte. Zwolf Diidinger Bauern
beschwerten sich darliber bei der eidgendssischen Bundesversammlung’.

* Ohne diese Unterstiitzung, die bis in die jiingste Vergangenheit anhielt, wiren
die Kirchen, Schulen sowie die Pfarrer- und Lehrerlohne von der reformierten
Diaspora nicht finanzierbar gewesen.

’ Das zu jener Zeit noch wenig ausgebaute Gerichts- und Beschwerdewesen
zwang Rekurrenten zum politischen Instanzenzug,.
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Diese zwang den Freiburger Staatsrat zu einer Modifikation dieser Bestim-
mung. Den Reformierten miisse es erlaubt werden, an katholischen Feier-
tagen ihrer Feldarbeit nachzugehen, jedoch ohne lirmige Tatigkeiten, die
den katholischen Kult storten. Trotzdem kam es zwischen Reformierten
und Katholiken immer wieder zu fast neckisch anmutenden gegenseitigen
Nadelstichen: So hielten zum Beispiel die Katholiken in Freiburg demons-
trativ am Karfreitag — der nur von den Reformierten gefeiert wurde — den
Ziegenmarkt ab. Mit Genuss fithrten dafiir Reformierte an Fronleichnam
Giille aus. Das machte ja keinen Lirm! Im Gegenzug taten dies katholische
Bauern am Karfreitag. Dass dies aber nicht immer aus boser Absicht ge-
schah, illustriert folgende Episode: «Josi, du settisch nid hiitt Bschiitti uus-
tue!», mahnte ein besonnener katholischer Bauer seinen Nachbarn. «Weso
nit?», fragte dieser zuriick. «Hitt isch doch dr Heiland gschtoorbe u die
Refurmierte hii Sunntig.» «Abah!» gab der Angesprochene zur Antwort.
«Das dr Heiland grad hiit gschtoorbe isch, han i nid gwiisst. Aber dasch
ging z’Gliicha. I dere Fryburgera erfahrt mu o grad gaar niit!»

Um die Sensler Bevolkerung von dusseren «schddlichen» Einfltssen
zu bewahren, wurde sie von ihren Pfarrherren und den Lehrschwestern
stindig vor dem Umgang mit Reformierten gewarnt. Nicht immer mit
dem erwinschten Erfolg: Einem katholischen Singertreffen, zu dem
1869 — als Zeichen der Anniherung — erstmals auch reformierte Chore
eingeladen waren, wollte die katholische Kirche einen Riegel schieben. Die
Festbesucher wiirden sich dem Besuch der heiligen Messe und der nach-
mittiglichen Vesper entziehen. Zudem wiirden sie an diesem Singertref-
fen Kontakte mit Reformierten und dem andern Geschlecht aufnehmen,
was zu verbotenen Verbindungen oder sogar zu Mischehen fiihre. Die an
dieser Veranstaltung teilnehmenden Singer und Musiker seien deshalb
vom sonntiglichen Gesang in der Kirche auszuschliessen. Trotz aller War-
nungen hielten sich lingst nicht alle katholischen Gesangsvereine an diese
kirchliche Weisung. Das Singerfest fand jedenfalls statt.

Getrennt im Leben und im Tod — Eine heftige Kontroverse zwischen den
Reformierten und den Freiburger Behorden 16ste die Friedhofsfrage aus: Zu
der 1866 eingeweihten reformierten Kirche in St. Antoni gehorte auch ein
Friedhof, dessen Errichtung konfuse Angste ausloste. «Einzelne Familien
fihlten sich durch den allzu nahen Standort der Friedhofsmauer zur Durch-
gangsstrasse derangiert», hiess es in einem vom Sensler Oberamt an Pfarr-
helfer Joneli gerichteten Brief, und weiter: «Fiir Einheimische, die taglich



244 Miszellen

auf dem Weg aufs Feld der fremden Friedhofsmauer entlang fahren miissten
und dabei von Beklemmung und Schwindelgefiihl erfasst wiirden, grenze
das Projekt an eine Zumutung.» Auf Vermittlung des Oberamtmanns wur-
de dann die Friedhofsmauer von der Strasse etwas zuriickversetzt und mit
Tannchen abgeschirmt.

Zum eigentlichen Zankapfel wurde das Bestattungswesen nach der
Totalrevision der Bundesverfassung vom 29. Mai 1874. Sie iiberantwor-
tete dieses neu den Gemeinden. Nach dem Grundsatz, wonach im Tod
alle gleich sind, hatten diese neu dafiir zu sorgen, dass jeder Verstorbene
«schicklich» beerdigt wird. Damit wurden Sonderbestattungen von Ange-
horigen konfessioneller Minderheiten oder Menschen, die der kirchlichen
Gemeinschaft nicht genehm waren (Selbstmorder, Arme, nicht identifi-
zierbare Tote) unterbunden. In Tat und Wahrheit bedeutete diese Neu-
regelung eine materielle Enteignung der Pfarreien. Bis anhin waren die
Friedhéfe im Eigentum der Kirchgemeinden und nach alter katholischer
Tradition rund um die Kirchen angeordnet. Man wollte nahe der im Altar-
tisch eingelegten Reliquien und der Heiligen beerdigt sein. Von Letzteren
erwartete man Furbitte beim Jiingsten Gericht. Dies zeigt, wie sensibel das
Bestattungswesen fiir die Katholiken war.

Weil der Staatsrat seitens der katholischen Bevolkerung Widerstand
erwartete, erliess er in den Ausfithrungsbestimmungen zur Verfassungs-
revision eine Ausnahmeregelung, wonach es Gemeinden erlaubt wurde,
private Friedhofe zu errichten oder bestehende an Korporationen abzutre-
ten. Die Erlaubnis zur Beerdigung lag dann in der Hand der Konzessions-
inhaber. Damit konnten die Pfarreien weiterhin dariiber bestimmen, wen
sie in ihren Friedhof aufnahmen. Nach Inkrafttreten der neuen Verfassung
pochten die Reformierten von Bosingen und Ueberstorf auf ihr Recht,
ihre Toten auf den Friedhofen bei der katholischen Kirche zu bestatten®.
Prompt machten die Gemeinderite von Bosingen und Ueberstorf von der
staatsritlichen Sonderregelung Gebrauch. Sie traten ihre Gottesicker als
Privatfriedhofe an die katholische Pfarrei ab, mit dem Recht zu bestim-
men, wer dort beerdigt werden durfte.

In Bosingen erklirte sich die reformierte Schulgemeinde Fendringen
mit einem eigenen Friedhof einverstanden, sofern dieser in der Nihe
ithres Schulhauses angelegt werde. Daraufthin kaufte die Gemeinde den

' Vor 1875 mussten die Reformierten des Sensebezirks ihre Verstorbenen in
St. Antoni oder auf Friedhofen im benachbarten Kanton Bern begraben.
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sogenannten Fuhra-Acker, um darauf den o6ffentlichen Friedhof einzurich-
ten. Ein Teil der Parzelle sollte den Reformierten zur Verfiigung stehen,
der andere Teil aber als «Armestinder-Friedhof» dienen. Gegen diese Auf-
teilung setzten sich die Reformierten heftig zur Wehr. Trotzdem erklarte
der Gemeinderat am 5. August 1877 den ganzen Fuhra-Acker zum 6ffent-
lichen Friedhof und liess diesen Beschluss von der Gemeindeversammlung
und vom Freiburger Staatsrat absegnen. Die Reformierten fiihlten sich
briiskiert.

Ahnlich war die Situation in Ueberstorf. Nach der Abtretung des Fried-
hofs bei der Kirche an die katholische Pfarrei plante der Gemeinderat einen
offentlichen Friedhof auf einem Grundstiick «in der Wiirri», auf dem —
wie in Bosingen — neben den Reformierten auch alle von der katholischen
Kirche Ausgestossenen ihre letzte Ruhe finden sollten. Die reformierten
Ueberstorfer beharrten auf dem Bestattungsrecht auf dem Friedhof bei
der katholischen Kirche und machten geltend, der als 6ffentlicher Friedhof
vorgesehene Platz heisse im Volksmund «Phligeracker», was darauf hin-
deute, dass dort frither Tierkadaver verscharrt worden seien.

Mit Berufung auf die Bundesverfassung gelangten die Reformierten von
Bosingen und Ueberstorf an den Staatsrat und nach dessen abschligigem
Bescheid an den Bundesrat. Dieser lehnte am 18. Juli 1879 beide Rekurse
als unbegriindet ab, wies allerdings darauf hin, dass die zivilen Behdrden
vollumfinglich auch tiber die privaten Friedhofe zu bestimmen haben.
Er hob deshalb die der Verfassung widersprechende staatsritliche Aus-
nahmeregelung auf. Die Gemeinde Bosingen verzichtete danach auf die
Errichtung eines «Armestinder-Friedhofs» in Fendringen und tberliess
den neuen Friedhof ganz den Reformierten. Auch in Ueberstorf war der
Weg nun frei zur Errichtung eines 6ffentlichen Friedhofs «in der Wiirri»,
und auch da ohne Abteil fiir Sonderbestattungen.

Die Aufhebung des staatsritlichen Ausnahmeartikels durch den Bun-
desrat aufgrund der Beschwerden der Reformierten kam in der regionalen
Presse gar nicht gut an. Dass die Kirche beziiglich der Friedhofe endgiiltig
nichts mehr zu sagen hatte, war fiir die Katholiken ein Schlag ins Gesicht.
So schrieb die Freiburger Zeitung am 6. August 1879: «Die Protestanten
sind in wohlverdienter Weise heimgeschickt worden, uns Katholiken aber
hat man gleichzeitig in verbissenem Ingrimme ein neues schreiendes Un-
recht zugeftgt.[...] Doch getrost, kommen wird der Tag, wo selbst die
stolze Bernia sinket und der Kulturkampf auch! [...] Thr herrschgewal-
tigen Bundeslenker — hiitet euch vor Morgarten.» Am 11. Februar 1880
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begriindete die gleiche Zeitung, weshalb die Katholiken trotz der neuen
Bundesverfassung keine Reformierten auf ihren Friedhéfen tolerierten:
«Wir sind im Leben voneinander getrennt, wir wollen und sollen es auch
im Tode noch sein. So will es die katholische Kirche, die beztiglich der
Verstorbenen ganz andere Lehren aufstellt, als der Protestantismus.»

Auch fiir die Reformierten galt, dass sie sich nicht neben Selbstmor-
dern, Konfessionslosen, Juden oder unbekannten Leichen begraben lassen
wollten. Auch in ihren Augen waren im Tode doch nicht alle gleich. Spater
entstanden in Weissenstein (Rechthalten), Berg (Schmitten), und Flamatt
weitere reformierte Friedhofe.

Kampf um ein «reformiertes> Gasthaus — Am 8. Juli 1897 beantragte der
reformierte Samuel Zahnd eine Wirtschaftskonzession fiir den Weiler Nie-
dermuhren (Gemeinde St. Antoni). Der Staatsrat lehnte das Gesuch ab mit
der Begriindung, dieser Weiler habe kaum Verkehr. Vom Landjager hatte
er den Durchgangsverkehr zihlen lassen. Der Gesuchsteller reichte beim
Bundesrat Rekurs ein mit dem Hinweis, dass es am Tage der Verkehrszih-
lung geregnet habe. Dazu sei weder in Freiburg noch in Schwarzenburg
Markt gewesen, und in Tafers hitte an diesem Tag das Gericht nicht ge-
tagt. Im Wissen, dass zum damaligen Zeitpunkt von sieben Bundesriten
sechs der freisinnigen Partei angehorten, behauptete er im Namen von
164 Mitunterzeichnern keck, die Mehrheit der reformierten Bevolkerung
von St. Antoni, Heitenried und Ueberstorf sei freisinnig" und es gebe in
der ganzen Umgebung kein 6ffentliches Lokal, wo Zeitungen dieser politi-
schen Richtung gelesen werden konnten. Der psychologische Effekt dieser
wohl iibertriebenen Schilderung blieb nicht aus. Bundesprisident Eugene
Ruffy bezweifelte zwar die Notwendigkeit einer Wirtschaft in diesem Wei-
ler. Der abschligige Entscheid der Freiburger Regierung verletze aber den
Grundsatz der Rechtsgleichheit, da diese kurz vorher in vier dhnlich gela-
gerten Fillen im franzosischsprachigen Kantonsteil das Wirtschaftspatent
erteilt habe. Der Rekurs wurde gutgeheissen, und Samuel Zahnd konnte
sein Gasthaus in Niedermuhren einrichten. Daraufhin spottete die Frei-
burger Zeitung: «Viterchen Bund hat’s entschieden und Viterchen Bund
ist weise! Darum hat er dem Samuel Zahnd ein Wirtshaus gegeben. Wie
konnte er auch anders? [...] Viterchen Bund ist gerecht, deshalb muss die

" Die Reformierten des Sensebezirks waren zu dieser Zeit politisch noch nicht or-
ganisiert. Die Reformierte Volkspartei entstand erst 1920.
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Wirtschaft her. Wer weiss, wie leicht es ist, Unterschriften zu erhalten und
wie Herr Zahnd sie gesammelt hat, wird sich tiber diese Zahl der Unter-
schriften nicht wundern.»

Erschwerte politische Mitbestimmung und ungerechte Bestenerung — Die
mit der Bundesverfassung von 1848 und deren Revision von 1874 garan-
tierte Niederlassungsfreiheit und die Bestimmungen beztiglich des kanto-
nalen Stimm- und Wahlrechts wurden im Kanton Freiburg sehr zégerlich
umgesetzt. Auf kommunaler Ebene waren die Reformierten wihrend lan-
ger Zeit nur gerade bei der Wahl des Gemeinderates und bei Fragen zum
offentlichen Dienst stimmberechtigt. Von der Teilnahme an Gemeindever-
sammlungen waren sie ausgeschlossen.

Ab 1894 galt im Kanton Freiburg das fakultative Proporzsystem, was
den Minderheiten eine bessere politische Mitsprache erméoglichen sollte.
Aber eben — weil fakultativ — nur auf dem Papier. Gegen den obligatori-
schen Proporz opponierten vor allem die Sensler Grossrite. Wie gross der
Widerstand war, zeigt ein Kommentar der Freiburger Zeitung im Vorfeld
der Grossratswahlen von 1896: «Wollt ihr Fremde, die nicht einen Fiinftel
der Bevodlkerung ausmachen, in eure Sachen hineinregieren lassen? [...] Der
Sensebezirk hat wihrend seiner ganzen Vergangenheit nur konservative
Vertreter in den Grossen Rat geschickt. Eine Kandidatur mit modernen
Kriicken, Minoritidtsvertretung und Proporz ist dem Geiste der Bevolke-
rung des Sensebezirks fremd.»

Der reformierte Widerstand gegen die mangelnde politische Mitbestim-
mung fruchtete nur zum Teil: So erhob Christian Végeli aus Heitenried
1878 beim Bundesrat Einspruch gegen die Erh6hung der Liegenschafts-
steuer, weil die Reformierten von dieser Beschlussfassung ausgeschlossen
waren. Diese Steuereinnahmen wiirden vor allem fiir die katholische Schu-
le, die Armen und den Unterhalt der Biirgergiiter verwendet, an denen
die Reformierten keinen Anteil hatten. Vogeli verweigerte vorlaufig die
Bezahlung dieser Steuer. Der Bundesrat lehnte den Rekurs ab mit dem
Hinweis, dass konstitutionelle Rechte nicht auf dem Weg der Steuerver-
weigerung geltend gemacht werden konnten. Fiir Klagen gegen die Ver-
weigerung des Stimmrechts auf Gemeindeebene sei der Kanton zustindig.

Im Jahr 1869 setzten sich drei reformierte Diidinger Landwirte gegen die
Erhebung einer sogenannten Primize zur Wehr. Mit dieser Abgabe wurde
die katholische Geistlichkeit unterstiitzt. Begriindet hatte sie der Staatsrat mit
dem Argument, diese sei eine Reallast auf Grund und Boden, unabhangig von
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der Konfession des Grundsttickbesitzers. Die Beschwerde landete in letzter
Instanz bei der Bundesversammlung. Diese erklarte das freiburgische Dekret
als ungiiltig mit dem Hinweis, die Abgabe entspreche einer Feudallast. Diese
hitte aber der Freiburger Grosse Rat bereits 1848 abgeschafft und sie konne
deshalb nicht iiber die Erhebung einer Primize wieder eingefiihrt werden.
Am stossendsten empfanden die Reformierten die Doppelbesteuerung:
Sie finanzierten nicht nur ihre eigenen Schulen, sondern mit ihren Kantons-
und Gemeindesteuern auch die katholischen Dorfschulen. Diese Doppel-
belastung verschwand erst mit der Anderung des Schulgesetzes von 1972.

Ablebnung des Protestantismus im Zeichen des Kulturkampfs — Der Wi-
derstand gegen die Reformierten fand vor allem auf der Ebene von Be-
horden, politischen Exponenten und kirchlichen Wiirdentrigern sowie
der katholisch-konservativ geprigten Presse statt. Zunichst war er eine
Nachwirkung des 1848 gegen die mehrheitlich reformierten Kantone
verlorenen Sonderbundskriegs. In der zweiten Hilfte des 19. Jahrhun-
derts wurde er beeinflusst vom Kulturkampf, der gesamtschweizerisch
zwischen der katholischen Kirche und den liberal-radikalen Kriften tob-
te. Die Katholisch-Konservativen waren im Parlament und im Bundesrat
lange krass untervertreten und fithlten sich majorisiert und benachteiligt.
Zu einer Verhirtung der Fronten fihrte das vom Ersten Vatikanischen
Konzil 1871 beschlossene Dogma der Unfehlbarkeit des Papstes, aus dem
dann die gegen den Klerus gerichteten konfessionellen Ausnahmeartikel®
in der Bundesvertassung von 1874 resultierten. Die katholischen Kantone
tihlten sich diskriminiert.

Bis in die zweite Hilfte des 20. Jahrhunderts verstand sich der Kanton
Freiburg als Hochburg des Katholizismus und Bollwerk gegen die Refor-
mation. Von daher ist der Wille der Kantonsbehorden erklirbar, den poli-
tischen und kulturellen Einfluss andersglaubiger Zuwanderer zu beschrin-
ken. Sie handelten aus Angst vor Uberfremdung und vor aufklirerischem
Gedankengut, das thre Macht zu unterhdhlen drohte.

" Diese umfassten das Jesuitenverbot, das Verbot der Errichtung neuer und der
Wiederherstellung aufgehobener Kloster, die Genehmigungspflicht fiir die Er-
richtung von Bistimern und den Ausschluss der Biirger geistlichen Stands von
der Wahl in den Nationalrat.
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Reformierte Banern und Biuerinnen als Pioniere — Weitsichtige Behorden
hatten aber schon friith erkannt, dass Reformierte nicht bloss eine Gefahr
fir den Sensebezirk darstellten, sondern dass es unter ihnen viele tiichtige
und innovative Landwirte gab, die ihre Hofe vorbildlich und ertragreich
bewirtschafteten. Erfolgreiche reformierte Bauern wurden von ihren ka-
tholischen Berufskollegen oft zu Versammlungen eingeladen, an denen sie
Vortrige iber Acker- und Wiesenbau oder Viehzucht hielten. Viele galten
als eigentliche Pioniere. Die meisten landwirtschaftlichen Organisationen
des Sensebezirks gehen auf deren Initiativen zuriick. So zum Beispiel die
Saatzuchtgenossenschaft Diidingen, die bis in die jlingste Vergangenheit
unter reformierter Leitung schweizweit einen hervorragenden Ruf fir ihr
Qualititssaatgut genoss. Wihrend der Zeit der Verlagerung vom Acker-
bau zur Milchwirtschaft entstanden auch im Kanton Freiburg ab 1870
tiberall Talkidsereien. Bis 1965 wurden sehr oft Berner Kiser angestellt,
weil das Kasen am Sonntagmorgen wihrend der Messezeit bei Katholiken
verpont war. Daneben hatte auch die im Kanton fehlende Ausbildungs-
moglichkeit die Freiburger lange vom Kiserberuf abgehalten.

Eine Pioniertat reformierter Frauen war die Griindung der Bauerinnen-
schule Uttewil (Bosingen). Bereits im Griindungsjahr 1929 erhielt sie die
kantonale Anerkennung, allerdings mit der Auflage, keine katholischen
Frauen aufzunehmen. Der Staat wollte sich vor fremden Einfliissen und
einer Konkurrenzierung der eigenen Haushaltungskurse schiitzen. Die
Schulgriinderin, Bertha Schnyder, soll sich aber stillschweigend tber diese
Auflage hinweggesetzt haben. Die katholischen Midchen schickte sie aus
Diskretionsgriinden nicht nach Bosingen zur Messe, sondern in die ano-
nymere Stadt Freiburg. Die Bauerinnenschule erarbeitete sich rasch einen
ausgezeichneten Ruf weit tiber die Kantonsgrenze hinaus und bildete
tiber Jahrzehnte das geistige und fachliche Weiterbildungszentrum der
reformiert-bauerlichen Frauen. Wegweisend fiir den Sensebezirk wurde
auch der 1946 von reformierten Frauen gegriindete Verein fiir Heimpflege
zur Unterstiitzung notleidender Familien und Einzelpersonen. Geholfen
hat er stets auch Angehorigen der katholischen Konfession.

Heiraten zur Evbaltung des reformierten Grundbesitzes — Wihrend vieler
Jahrzehnte galten Mischehen zwischen Katholiken und Reformierten
als Verrat an der eigenen Glaubensgemeinschaft. Wenn in katholischen
Familien ein Sohn oder eine Tochter eine(n) reformierte(n) Partner(in)
mit nach Hause brachte, war das vielfach eine kleine Katastrophe. Noch
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nach 1950 gab es Miitter, die nach Lourdes pilgerten, um mit Hilfe der
Gottesmutter Maria eine solche Verbindung zu verhindern. Lange waren
den Katholiken tiberkonfessionelle Ehen nur unter ganz strengen Vor-
aussetzungen moglich. Die einer solchen Ehe entstammenden Kinder
mussten zwingend katholisch erzogen werden. Verstdsse gegen diese
Grundsitze wurden mit der Exkommunikation bestraft. Erst das Zweite
Vatikanische Konzil (1962/65) brachte eine gewisse Lockerung.

Basierend auf der Aussage von Martin Luther, wonach «Hochzeit und
Ehestand ein weltlich Geschift ist, in das Geistliche nicht hinein zu re-
gieren haben», waren Mischehen fiir die evangelisch-reformierte Kirche
kein Ehehindernis. Sie anerkannte alle staatlich geschlossenen Ehen, auch
katholisch getraute. Trotzdem waren Mischehen auch bei den Reformier-
ten im Sensebezirk nahezu tabu. Dies weniger aus religiosen, sondern vor
allem aus wirtschaftlichen und auch «heimat-ideologischen» Griinden.
So wie die Katholiken den «Ausverkauf der Heimat an Kantonsfremde»
bekimpften, unternahmen auch die Berner Bauern alles zur Erhaltung
des reformierten Grundbesitzes. Man heiratete in den eigenen Reihen
oder holte sich den Partner oder die Partnerin im Kanton Bern. Mit der
Koppelung von Liegenschaftskiufen und Heiratspolitik gelangten ganze
Weiler in die Hand reformierter Familien. Das Netzwerk bestehend aus
eigenen Kirchen, Schulen, Vereinen und anderen reformierten Institu-
tionen trug entscheidend dazu bei, Mischehen mit Andersgliubigen zu
verhindern. Wie gross der gesellschaftliche Druck war, wenn von dieser
Maxime abgewichen wurde, zeigt das Beispiel von Grossrat Fritz Mar-
bach, der sich 1950 mit der katholischen Marlies Bertschy vermihlte.
Von der Reformierten Volkspartei wurde er aufgefordert, sein Grossrats-
mandat niederzulegen. Fiir Unmut sorgte vor allem die Tatsache, dass er
sich katholisch trauen und damit seine Kinder katholisch erziehen liess.
Damit war absehbar, dass sein Heimwesen spater in katholische Hinde
tiberging.

Kaum Konflikte im Alltag — Es wire falsch zu behaupten, im Sensebezirk
seien sich Katholiken und Reformierte dauernd in den Haaren gelegen. Wie
bereits erwahnt, fanden die Konfrontationen vorwiegend auf politischer
Ebene statt. Katholiken und Reformierte lebten in der Regel in guter, zum
Teil sogar freundschaftlicher Nachbarschaft, selbst wenn die unterschied-
liche Konfession wihrend langer Zeit eine starke Trennlinie darstellte.
Es drohte nie ein Religionskrieg! Ernsthafte Konflikte entstanden auch
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deshalb kaum, weil die Protestanten in einer weitgehend selbst gewihlten
Isolation lebten und sich am 6ffentlichen Leben nur in Ausnahmefallen
beteiligten.

Wie im Zusammenleben auch Vorurteile abgebaut wurden, illustrierte
der Sensler Schriftsteller Armin Schoni an einem Beispiel aus dem Sense-
oberland. Er schilderte, wie der Pfarrer, die Lehrschwestern und auch
die Eltern ihre Kinder vor dem Umgang mit Andersglaubigen warnten:
«Man ging reformierten Kindern aus dem Weg und sah sie nur von wei-
tem, wenn sie ithre Schule weitab vom Dorf aufsuchten. Fiir uns waren
das andere Wesen, miinderi Lit. Als man eine neue Kiserei baute, ka-
men — wie Uberall im Bezirk — refurmierti Cheeserschsliit ins Dorf. Wie
habe ich da gestaunt, als ich sah, dass auch deren Kinder Tschiiggi oder
Schwarza Maa spielten — wie wir. Bald war die erste Scheu tiberwunden
und wir schlossen Freundschaft. Zudem lobten Papa und die anderen
Minner den tiichtigen Kiser. Da gab’s nichts mehr gegen die Reformier-
ten einzuwenden.»

In einem Nekrolog zu einem 1901 verstorbenen Berner Bauern schrieb
die gegeniiber Reformierten sonst sehr kritische Freiburger Zeitung:
«Durch Sparsamkeit und intelligente Tatigkeit ist er ein wohlhabender
Mann geworden. [...] Der Verewigte war ein hochgebildeter Bauer mit
schonen Umgangsformen. Mit seiner katholischen Umgebung lebte er
zeitlebens im tiefsten Frieden.»

Gegenseitige Anndherung — Im Laufe des 20. Jahrhunderts zeigte sich die
katholische Kirche gegeniiber der reformierten Glaubensgemeinschaft
immer aufgeschlossener. Dies geht unter anderem aus einer Schilderung
der Biuerin und Wirtin Lydia Schmied aus Niedermuhren hervor: Als
die Reformierten 1956 in Diidingen ihr neues Gelaute fiir ihre Kirche in
St. Antoni abholten, hitten die katholischen Pfarreien in Didingen, Tafers
und St. Antoni zur Begriissung ihre Kirchenglocken erschallen lassen.

Als Zeichen der Toleranz galt auch die Tatsache, dass die Reformierten
des Schulkreises Fendringen an jedem vierten Sonntag des Monats in der
katholischen Kirche Bosingen ihren Gottesdienst abhalten durften. Poli-
tisch spannte die Reformierte Volkspartei von Anbeginn mit der Katho-
lisch-Konservativen Partei (heute CVP) zusammen. Wihrend Jahrzehnten
hatte sie Anrecht auf zwei, zuweilen sogar drei Grossratssitze. Auch die
meisten Gemeinden garantierten den Reformierten in ihrem Exekutiv-
organ einen festen Sitz.
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Auswirkungen der friedlichen Koexistenz — Wihrend vieler Jahrzehnte leb-
ten die Sensler Reformierten recht zufrieden in ihrer eigenen Welt. Dank
ihrer grossen Opfer fiir die Finanzierung ihrer Kirchen und Schulen sowie
dank der eigenen Strukturen, die fast simtliche Lebensbereiche abdeckten,
konnten sie ihr «Bernertum» pflegen und erhalten. Dabei erfreuten sie sich
einer grossen Unabhingigkeit.

Ausgeklammert in diesem Bericht bleiben die internen Auseinander-
setzungen der Reformierten, etwa beziiglich der staatlichen Anerkennung
der Kirche Mitte der 1850er-Jahre, der bereits erwihnten Abspaltung von
der Stadt Freiburg, der Wahl des Standorts der ersten Kirche und der zehn
Schulen sowie Ende der 1990er-Jahre beziiglich der Aufteilung der zentra-
len Kirchgemeinde St. Antoni in fiinf selbststindige Kirchgemeinden. Die
internen Zwiste waren gravierender als jene mit dem katholischen Umfeld.

Grundsatzlich gut leben mit dieser Parallelgesellschaft konnte auch die
Freiburger Regierung: Gesamthaft gesehen, brachten viele Reformierte
berufliches Kénnen, Kapital und Fortschritt in den Sensebezirk, ohne dass
sie dessen traditionelle Kultur beeinflussten. Die Trennung im Bildungsbe-
reich erlaubte es dem Kanton, seine katholisch geprigte Schulpolitik wih-
rend sehr langer Zeit aufrecht zu erhalten. Dies nicht unbedingt zum Wohl
der Kinder. Und man kann sich fragen, ob es dem Sensebezirk nicht viel
frither gelungen wire, aus seiner wirtschaftlichen und kulturellen Isolation
auszubrechen, wenn progressiv eingestellte Katholiken und Reformierte
ihre Krifte gebiindelt hitten, statt ihre Institutionen wihrend so langer
Zeit getrennt aufrecht zu erhalten.

Der Zerfall des reformierten Beziehungsnetzes —Die zu Beginn der 1960er-
Jahre einsetzende Aufbruchsstimmung, verbunden mit einem raschen
Wirtschaftswachstum, bescherte auch dem Kanton Freiburg zunehmenden
Wohlstand, aber auch tiefgreifende gesellschaftspolitische Veranderungen.
Ein stark modernisiertes Bildungswesen und der Einfluss von Radio und
Fernsehen fithrten zu einer aufgeklirteren, offenen Gesellschaft.

Der wirtschaftliche Aufschwung brachte erneut viele Reformierte in den
Sensebezirk. Diesmal waren es keine Bauern, sondern Fachkrafte aller Stu-
fen und Branchen sowie selbststindige Handwerker. Es waren auch nicht
nur Berner. Mit den herkdmmlichen Strukturen der reformierten Diaspora
hatten sie «nichts am Hut». Plotzlich sah sich die reformierte Kirche zwei
sozialen Gruppen gegeniiber, nimlich jener der Alteingesessenen, die sich
ihre Rechte gegeniiber einem katholischen Umfeld hart erkimpft und fiir
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ihre Errungenschaften grosse Opfer auf sich genommen hatten. Dann die
Neuzuziiger: von der Vergangenheit unbelastet, hatten diese weit weniger
oder gar keine Bertihrungsingste gegentiber der katholischen Bevolke-
rung. Sie sahen nicht ein, weshalb sie ihre Kinder in die meist abseits der
Dorfzentren liegenden reformierten Schulen und nicht in die Dorfschulen
schicken sollten. Dies fiihrte zu einem empfindlichen Riickgang der Schii-
lerzahlen in den reformierten Schulen. Ein Zusammenschluss mit den Ge-
meindeschulen aus wirtschaftlichen Griinden dringte sich immer mehr auf.
Zwischen 1972 und 1983 mussten simtliche reformierten Schulen geschlos-
sen werden. Damit brach der wohl wichtigste Pfeiler der weitgehend nach
Schulkreisen organisierten reformierten Diaspora und damit ein zentrales
Element der reformierten Identitit weg. Das war fir viele Alteingesessene
sehr schmerzhaft und begriindet deren anfinglichen Widerstand. Ande-
rerseits trug die Zusammenlegung der Schulen entscheidend zur besseren
Integration der Reformierten bei. Im schulischen Alltag entwickelten sich
reformierte Kinder allmahlich zu echten Senslern.

In der Folge verschwanden praktisch auch alle anderen protestantisch
ausgerichteten Institutionen oder wurden mit ihrem katholischen Pendant
zusammengelegt. Mit dem Zusammenschluss des Okonomischen Vereins —
der landwirtschaftlichen Selbsthilfeorganisation der Reformierten — mit der
Landwirtschaftlichen Genossenschaft des Sensebezirks im Jahr 1989 ver-
schwand die letzte reformierte Bastion. Ausschlaggebend fiir diese Fusion
waren ebenfalls wirtschaftliche Griinde. Viele reformierte Bauern empfan-
den diesen Schritt als Verrat an ithrem Gemeinschaftswerk, weshalb er erst
in einem zweiten Anlauf zustande kam. Dank dieser Entwicklung riickten
die Reformierten, vor allem deren Nachkommen, ihrer sozio-okonomi-
schen und kulturellen Integration in den Sensebezirk ein gutes Stiick niher.
Die alten konfessionellen Griben wurden weitgehend zugeschiittet.

Beziiglich Zusammenleben der beiden christlichen Konfessionen ist der
Sensebezirk heute in einer sehr gliicklichen Lage. Im Rahmen der Oku-
mene spannen die reformierten und katholischen Kirchgemeinden immer
mehr zusammen. Die am ehemaligen reformierten Friedhof in Obermettlen
(Ueberstorf) angebrachte Gedenktafel driickt dies treffend aus: «[...] Heute
ist die reformierte Bevolkerung ein selbstverstindlicher Teil des Lebens
und der Kultur im Sensebezirk. Ein reges 6kumenisches Leben zeugt vom
Zusammenwachsen der reformierten und katholischen Bevélkerung.»

WiLLy DIETRICH



	Das Leben in einer Parallelgesellschaft : Szenen aus der über 200-jähirgen Geschichte der reformierten Diaspora im Sensebezirk

